
     

des Jobcenters Lüchow-Dannenberg 

 

04/2014 vom 4. Juli 2014 

 

Ermessenslenkende Weisungen  

- weitere Förderleistungen (u.a. Vermittlungsbudget)  
 

1. Grundsätzliches 
 

Der Einsatz von Produkten in der Vermittlungsarbeit orientiert sich an Wirkung und Wirt-

schaftlichkeit. Produkte sollen vorrangig so eingesetzt werden, dass ein Wegfall der Hilfe-

bedürftigkeit für den Kunden (ggf. auch die gesamte Bedarfsgemeinschaft) zumindest 

aber eine deutliche Reduzierung der Hilfebedürftigkeit erreicht wird. 

 

Die Ermessenlenkenden Weisungen sollen einen Mittelabfluss über das ganze Jahr sichern 

und Schwerpunkte einzelner Förderarten setzen.  

 

2. Ermessenslenkende Weisungen – Reisekosten zum Termin zur Erfüllung der Mel-

depflicht § 59 SGB II i.V.m. § 309 Abs. 4 SGB III 

      Die Förderung orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben und den Regelungen 

      in der nachstehenden Tabelle: 

Reisekosten 
zum Termin 

Fahr- und Reisekosten zur 
Erfüllung der Meldepflicht 
nach § 59 SGB II i.V.m. § 

309 IV SGB III 

Förderfähig sind Einzelfälle, 
bei denen die Kosten sich 
auf  über 4,- € belaufen 

bzw. die Entfernung bei 
über 10 km liegt (jeweils 

Hin- und Rückfahrt) 
 

Bei Einzelbeträgen von un-
ter 15,- € ist darauf hinzu-

wirken, dass ein Sammelan-
trag erstellt wird und zur 

Auszahlung erst ab einer 
Gesamtsumme von mehr 

als 15,- € gelangt.  

Es ist die Notwendigkeit 
und die Eigenleistungsfä-
higkeit intensiv zu prüfen. 

 

      Zudem sind als Anlage der Link zu den rechtlichen Rahmenbedingungen in Form 

der aktuellen  fachlichen Hinweise zur  Erstattung von Reisekosten zur Erfüllung 

der Meldepflicht beigefügt: 

      http://www.baintern.de/nn_766916/zentraler-Content/A-05-Berufliche-Qualifizierung/A-052-

Qualifizierung-von-Arbeitnehmerinnen-und-Arbeitnehmern/Dokument/Erstattung-von-

Reisekosten-nach-p309-Abs4-SGB3.html 

 
Geschäftszeichen 

7-797-ELW-weitere Förderleistungen 
                            
Gültigkeit: ab sofort 
 

Empfänger: TL 71, 72, TL AG-S, SGG, 

BfdH 

 

 
 
 

 

Geschäftsanweisung 

http://www.baintern.de/nn_766916/zentraler-Content/A-05-Berufliche-Qualifizierung/A-052-Qualifizierung-von-Arbeitnehmerinnen-und-Arbeitnehmern/Dokument/Erstattung-von-Reisekosten-nach-p309-Abs4-SGB3.html
http://www.baintern.de/nn_766916/zentraler-Content/A-05-Berufliche-Qualifizierung/A-052-Qualifizierung-von-Arbeitnehmerinnen-und-Arbeitnehmern/Dokument/Erstattung-von-Reisekosten-nach-p309-Abs4-SGB3.html
http://www.baintern.de/nn_766916/zentraler-Content/A-05-Berufliche-Qualifizierung/A-052-Qualifizierung-von-Arbeitnehmerinnen-und-Arbeitnehmern/Dokument/Erstattung-von-Reisekosten-nach-p309-Abs4-SGB3.html


3. Ermessenslenkende Weisungen – Vermittlungsbudget § 16 SGB II i.V.m. 44 SGB III 

Die Förderung orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben und den Regelungen 

in der nachstehenden Tabelle:  



Zudem sind als Anlage die rechtlichen Rahmenbedingungen in Form der aktuellen fachlichen 

Hinweise zur  Förderung aus dem Vermittlungsbudget (VB) vom 22.02.2013 beigefügt: 

 

 

 

 

4. Ermessenslenkende Weisungen – Bildungsgutschein (BGS)/Aktivierungs- und 

Vermittlungsgutschein MAT (AVGS-MAT)/MAG (AVGS-MAG)/MPAV (AVGS-MPAV) 

§ 16 SGB II i.V.m. § 45, § 81 SGB III 

Die Förderung orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben.  

 
Gültigkeitsdauer: 

 
Die Gültigkeitsdauer ist auf 4 Wochen zu begrenzen 
 
Für die Ausstellung von Bildungsgutscheinen gilt zusätzlich: 

 
Regionalität: 

 
Es ist folgender Passus in die Bildungsgutscheine hinsichtlich der Auswahl des Maßnahme-

trägers aufzunehmen: 

 

„Die Einlösung des Gutscheines ist lediglich bei einem Maßnahmeträger möglich, der seinen 

Sitz innerhalb eines Radius von 150 km – gemessen vom Wohnort – hat.“ 

 

Zudem sind als Anlagen die rechtlichen Rahmenbedingungen in Form der aktuellen  fachli-

chen Hinweise zur  Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) vom 19.03.2013, zur 

Förderung von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (MAbE) – Maß-

nahmen bei Trägern (MAT)  vom 10.07.2012, Maßnahmen bei Arbeitgebern (MAG) vom 

01.04.2012 und Maßnahmen bei Privaten Arbeitsvermittlern (MPAV) beigefügt: 

 
FbW:                   MAT:                  MAG:                   MPAV:   
 

             

 



5. Ermessenslenkende Weisungen – Maßnahmen zur Aktivierung und  beruflichen 

Eingliederung – Maßnahmen bei Arbeitgebern (MAG)  

 

Dauer der Förderung:  

 
Grundsatz: bis zu 1 Woche 
 
Ausnahme: bis zu 4 Wochen 

 

 

 

Einzelfallentscheidungen oberhalb der o.a. Förderhöhen/-dauer sind mit der fachlich 

verantwortlichen Teamleitung und ggf. mit der Titelverwaltung für Eingliederungsleis-

tungen des Jobcenters Lüchow-Dannenberg: Frau Yasmin Gotthardt-Nagel (Vertre-

tung: Beauftragter für den Haushalt: Herrn Fabian Huske) abzustimmen. 

 

Einbindung des Beauftragten für den Haushalt (BfdH) 

Diese Geschäftsanweisung wurde vorab durch den Beauftragten des Haushaltes, Herrn Fa-

bian Huske, geprüft und genehmigt. 

 

 

 

Verfügung  

Einzelaufträge 
Zuständigkeit Termin  

Erl.-
/K.nahme 
vermerk 

1. GA an TL 71, 72 zur Kenntnis und Umsetzung GF sofort  

2. GA an TL AG-S zur Kenntnis GF sofort  

3. GA an SGG zur Kenntnis GF sofort  

4. GA an BfdH zur Kenntnis GF sofort  

5. z.d.A.  799 -  

 

Diese Geschäftsanweisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.  

 

 

Klaus Ratzeburg 

(Geschäftsführer)  

 

 

 


